
Öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juni 2019, um 19.30 Uhr 
 
Am kommenden Montag, 24. Juni 2019, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung im Vereinshaus in der Rheinauhalle mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
 

1. Wahl des Gemeinderates von Au am Rhein am 26. Mai 2019 
- Legislaturperiode 2019 – 2024 
- Feststellung etwaiger Hinderungsgründe gem. § 29 Abs. 5 GemO   
 

2. Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte 
 

 
 

 
Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner recht herzlich eingeladen. Im Anschluss daran findet noch eine 
nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 
 
gez.  
Laukart 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeinde Au am Rhein 

Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

1 24.06.2019   

Wahl des Gemeinderates von Au am Rhein  
am 26. Mai 2019 

 
Sachverhalt: 
 
Die Wahl des neuen Gemeinderates der Gemeinde Au am Rhein erfolgte am  
26. Mai 2019. Gemäß § 30 Abs. 2 GemO endet die Amtszeit des amtierenden 
Gemeinderates mit Ablauf des Tages, an dem die rechtmäßigen Wahlen der 
Gemeinderäte stattfinden. Bis zum Zusammentreten des neu gebildeten 
Gemeinderates führt der bisherige Gemeinderat die Geschäfte weiter (Interimszeit) 
Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates ist für den 22. Juli 2019 
geplant.  
Der aktuelle Gemeinderat hat gem. § 29 GemO festzustellen, ob Hinderungsgründe 
für die neu gewählten Gemeinderäte vorliegen. 
(s. beigefügten Auszug der GemO Baden-Württemberg) 
 
Die Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 ergab folgendes Ergebnis: 
 
FWG:  
Walter Hettel, Harri Merz, Michael Rastätter, Hans Weßbecher,  
Bettina Bauer-Wörner, Dieter Weßbecher, 
CDU:  
Jürgen Reichert, Markus Bauer, Michaela Kern, Martin Kimmig  
SPD:  
Thomas Schark, Ramona Kallwitz 
 
Eine Überprüfung der Gemeindeverwaltung ergab keine Hinderungsgründe. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt gem. § 29 Abs. 5 GemO, dass kein Hinderungsgrund 
gem. § 29 GemO für den neu gewählten Gemeinderat vorliegt.  
 
 

Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 

 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 

 Nein - Stimmen 

 Enthaltung 

 Kenntnisnahme 



 
 
 


